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Oberbergischer Kreis

Oberbergischer Kreis
Der Landrat
Kreisordnungsamt
- Aufenthalt und Staatsangehörigkeit - 
Stahlstraße 5
51645 Gummersbach
www.obk.de/einbuergerung

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.obk.de/einbuergerung

Scannen Sie den QR-Code, um zum 
Anliegen Einbürgerung zu gelangen

Telefonische Beratung montags bis freitags 
zwischen 08:00 und 12:00 Uhr, montags 13:30 - 16:00 
Uhr und donnerstags 13:30 - 17:30 Uhr
unter 02261 88-3211, 88-3212 oder 88-3215

Nachweis der Identität, Staatsangehörigkeit und des 
Aufenthaltsstatus:
	• gültiger Heimatpass, Ausweis (z. B. auch Reiseausweis 
für Flüchtlinge) oder Ausweisersatz

	• elektronischer Aufenthaltstitel (eAT)

	• ggf. abgelaufener Heimatpass und/oder Identitätskarte

Nachweis der Identität und des Personenstandes:
	• eigene Geburtsurkunde (bei ausländischen Urkunden 
stets mit Übersetzung eines für die deutschen Gerichte 
ermächtigten Übersetzers)

	• ggf. Geburtsurkunde der miteinzubürgernden Kinder/des 
miteinzubürgernden Ehepartners 

	• ggf. Heiratsurkunde bzw. deutsche Eheurkunde

	• ggf. Scheidungsurteil / Sterbeurkunde des früheren 
Ehepartners

Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse

Nachweis staatsbürgerlicher Kenntnisse

Einkommensnachweise

In Einzelfällen können weitere Unterlagen notwendig 
sein, z. B.:
	• bei Selbstständigen: Nachweis über Krankenversiche-
rungsschutz und ausreichende private Altersvorsorge, 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Stadt/Gemeinde 
und des Finanzamtes, Auskunft aus dem Schuldner- 
verzeichnis, Einkommensteuerbescheid etc.

	• Nachweis zum Sorgerecht / gesetzliche Vertretung, z.B. 
Negativbescheinigung des Jugendamtes, Sorgerechtsbe-
schluss, Betreuerausweis, etc.

	• ggf. Nachweise zum Bestehen oder Nichtbestehen 
weiterer Staatsangehörigkeiten

Einbürgerung - Erforderliche Unterlagen

Bei der Antragstellung erhalten Sie eine Übersicht, wel-
che Unterlagen in Ihrem Fall notwendig sind. Die spätere 
Nachforderung weiterer Unterlagen durch die Einbürge-
rungsbehörde kann möglich sein.
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